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1. Die Wahl der richtigen Steuer-

klasse und ihre Bedeutung 
 
Die Wahl der richtigen Steuerklasse und 
ihre tatsächliche Auswirkung führt bei vie-
len Steuerpflichtigen immer wieder zu Un-
sicherheiten. Die gute Nachricht vorab: 
Wer eine evtl. nachteilige Steuerklasse ge-
wählt hat, kann dies in den meisten Fällen 
ohne negative Auswirkungen korrigieren. 
 
Lohnsteuerklassen gibt es nur für Arbeit-
nehmer, also bei Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit und unbeschränkter 
Steuerpflicht. Unbeschränkt steuerpflichtig 
sind jedenfalls Personen, die ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben. In der Regel wird ein 
gewöhnlicher Aufenthalt bei mehr als der 
Hälfte des Jahres in Deutschland unter-
stellt. Mit der Steuerklasse berechnet die 
Finanzverwaltung näherungsweise die 

Steuervorauszahlung unter Berücksichti-
gung der im Gesetz geregelten Pauscha-
labzugsbeträge. Diese wird dann im Wege 
des Lohnsteuerabzugs direkt an der 
„Quelle“, also durch den Arbeitgeber, abge-
zogen und wird auf der Lohn- oder Gehalts-
abrechnung ausgewiesen. 
 
Insgesamt gibt es sechs Steuerklassen. In 
Steuerklasse I werden nicht verheiratete 
bzw. dauernd getrennt lebende Personen 
einsortiert. Hierzu gehören auch geschie-
dene und verwitwete Personen. Letztere 
werden erst ab dem übernächsten Jahr 
nach dem Tod des Partners in Steuer-
klasse I eingeordnet. 
 
Steuerklasse II ist für Alleinerziehende mit 
Kindern im Haushalt, für die ein Kindergeld-
anspruch besteht, vorgesehen. Es dürfen 
keine weiteren Personen als eigene Kinder 
im Haushalt leben, also kein Lebensge-
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fährte oder dergleichen. Die Steuerklasse II 
ist steuerlich vorteilhafter als die Steuer-
klasse I, da der Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende direkt beim Steuerabzug 
berücksichtigt wird. 
 
Die Steuerklassen III, IV und V sind für ver-
heiratete bzw. verpartnerte Arbeitnehmer 
vorgesehen. Wählen die Eheleute keine 
Steuerklasse, erhalten sie beide die Steu-
erklasse IV. Der Steuerabzug ist dann ge-
messen an den Einkünften gleich hoch und 
entspricht vereinfacht gesagt der Steuer-
klasse I für nicht Verheiratete. Diese Kom-
bination sollte bei etwa gleich hohem Ver-
dienst gewählt werden. Wählen Paare mit 
stark unterschiedlichen Einkommen diese 
Steuerklassenkombination, behält das Fi-
nanzamt in der Regel zu viel Steuern ein, 
die im Rahmen der Einkommensteuerver-
anlagung dann erstattet werden. Weiterhin 
gibt es die Steuerklasse IV „mit Faktor“. 
Hier wird bereits im Lohnsteuerabzugsver-
fahren die voraussichtlich gemeinsam zu 
zahlende Einkommensteuer im Verhältnis 
auf die Eheleute verteilt. Dies geschieht nur 
auf Antrag und wenn der Faktor unter 1 
liegt. 
 
Verheiratete Paare können die Steuerklas-
senkombination III und V wählen. Dabei ist 
der Steuerabzug in der Steuerklasse III ver-
hältnismäßig geringer und der Steuerabzug 
in der Steuerklasse V höher, da der dop-
pelte Grundfreibetrag bei der Steuerklasse 
III gewährt wird, bei der Steuerklasse V hin-
gegen keiner. Wählt ein Partner die Steuer-
klasse III, muss der andere notwendiger-
weise die Steuerklasse V erhalten. Sinnvoll 
ist die Wahl dieser Steuerklassenkombina-
tion nur, wenn entweder ein Partner nicht 
als Arbeitnehmer arbeitet oder die Ver-
dienste als Arbeitnehmer sehr unterschied-
lich hoch sind. Bei Wahl dieser Steuerklas-
senkombination ist die Abgabe einer Ein-
kommensteuererklärung verpflichtend. 
Steuerpflichtigen mit stark unterschiedli-
chen Verdiensten sollte klar sein, dass es 
bei der Einkommensteuerveranlagung zu 
einer Steuernachzahlung kommen kann. 
Im Laufe des Jahres ist aber eine bessere 
Liquidität vorhanden. 
 

Die Steuerklasse VI ist für diejenigen, die 
weitere sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse haben oder schuldhaft 
dem Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugs-
merkmale nicht bereitstellen. Der Lohn-
steuerabzug ist hier sehr hoch, da keine 
Abzugspauschalen bzw. Freibeträge ein-
gearbeitet sind. Der Ausgleich erfolgt hier 
in der Regel über die Einkommensteuer-
veranlagung. 
 
Seit dem Jahr 2020 ist der Wechsel der 
Steuerklasse bei Verheirateten bzw. Ver-
partnerten auch mehrmals im Jahr möglich. 
Dies ist bei sich abzeichnender Einkom-
mensverschiebung sinnvoll, kann sich un-
ter gewissen Voraussetzungen auch positiv 
auf die Höhe des Arbeitslosen-, Kranken- 
oder Elterngeldes auswirken. Hier sollte 
der Steuerberater in Anspruch genommen 
werden, denn ein Wechsel kurz vor Eintritt 
dieser Ereignisse ist zumeist unbeachtlich, 
wenn er nicht rechtzeitig vorgenommen 
wird. 
 
Achtung: Beim Bezug z. B. von Kranken-, 
Arbeitslosen- oder Elterngeld ist grds. die 
Steuerklasse zum Zeitpunkt des Bezugs- 
oder Jahresbeginns maßgeblich. Diese 
Leistungen sind zwar steuerfrei, unterlie-
gen aber dem sog. Progressionsvorbehalt 
und führen zu einer Pflichtveranlagung. 
Das bedeutet, dass der Steuersatz auf die 
anderen zu versteuernden Einkünfte erhöht 
wird. Dies betrifft insbesondere Personen, 
die in einem Kalenderjahr sowohl Einkünfte 
aus Erwerbstätigkeit, Vermietung, Kapital 
o. ä. haben als auch Bezug von Kranken-, 
Arbeitslosen- oder Elterngeld, aber auch 
zusammenveranlagte Paare, bei denen ei-
ner im Leistungsbezug steht, der andere 
steuerbare Einkünfte erzielt. 
 

2. Zuordnung von Leistungen zum 
Unternehmen - Zeitpunkt und Do-
kumentation der Entscheidung 

 
Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hat sich mit Schreiben vom 
17.5.2024 als Folge mehrerer Entscheidun-
gen des Bundesfinanzhofes (BFH) aus 
dem Jahr 2022 sowie einer Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 



 

 

aus dem Jahr 2021 zur Zuordnung von Ge-
genständen zum Betriebs- oder Privatver-
mögen im Rahmen des Vorsteuerabzugs 
geäußert sowie zu den Fragen der Fristge-
bundenheit entsprechender Mitteilungen 
an die Finanzverwaltung und Dokumenta-
tion derselben. 
 
Der EuGH hatte entschieden, dass die Fi-
nanzbehörde den Vorsteuerabzug in Be-
zug auf einen Gegenstand verweigern darf, 
wenn der Steuerpflichtige ein Wahlrecht 
hat, ob dieser dem Unternehmensbereich 
zugeordnet werden soll oder dem Privat-
vermögen, der Steuerpflichtige der Finanz-
behörde aber bis zum Ablauf der Frist für 
die Abgabe der Umsatzsteuererklärung 
nicht erklärt hat, welche Zuordnung er vor-
genommen habe oder zumindest entspre-
chende Anhaltspunkte für die Finanzver-
waltung feststellbar seien. 
 
Der BFH hatte in Ergänzung entschieden, 
dass bei Vorlage objektiv erkennbarer An-
haltspunkte innerhalb der Dokumentations-
frist keine fristgebundene Mitteilung an die 
Finanzbehörde erforderlich ist und diese 
auch noch nach Fristablauf nachgeholt 
werden könne. Eine Mitteilung ist demnach 
nur erforderlich, wenn keine objektiv er-
kennbaren Anzeichen vorliegen. 
 
Die Dokumentation müsse innerhalb der 
gesetzlichen Regelabgabefrist für die Um-
satzsteuererklärung erfolgen, wenn keine 
objektiv erkennbaren Beweisanzeichen 
vorhanden sind. Eine Fristverlängerung zur 
Abgabe der Steuererklärung verlängert 
nicht die Dokumentationsfrist. Bis zum Ab-
lauf der Dokumentationsfrist kann eine im 
Voranmeldungsverfahren getroffene Ent-
scheidung durch ausdrückliche Mitteilung 
korrigiert werden. 
 
Das BMF hat daher nun klargestellt, dass 
bei einem Zuordnungswahlrecht auch Ver-
träge mit Umsatzsteuerausweis oder Be-
nennung in Bauantragsunterlagen, z. B. als 
Bürotrakt, als entsprechende Beweisanzei-
chen zu bewerten sind, auch für eine nur 
teilweise Zuordnung zum Unternehmen. 
Gleiches gilt für die betriebliche Versiche-
rung eines Gegenstandes, Kauf oder Ver-

kauf unter dem Firmennamen, bilanzielle 
und ertragsteuerliche Behandlung des Ge-
genstandes. Gleichwohl sollte auch Grün-
den der Rechtssicherheit eine rechtzeitige 
Mitteilung an das Finanzamt erfolgen. 
 
Die Grundsätze des Schreibens des BMF 
vom 17.5.2024 sind in offenen Fällen anzu-
wenden. Das Schreiben des BMF kann auf 
dessen Homepage heruntergeladen wer-
den. Das bislang gültige BMF-Schreiben 
vom 2.1.2014 wurde mit dem neuen Schrei-
ben aufgehoben, der Umsatzsteuer-An-
wendungserlass wurde ebenfalls entspre-
chend angepasst. 
 

3. Leasing-Sonderzahlung als Be-
triebsausgabe 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit 
der Frage zu befassen, wie Leasingzahlun-
gen, insbesondere Leasing-Sonderzahlun-
gen, aufzuteilen sind, wenn ein Fahrzeug 
sowohl privat als auch beruflich genutzt 
wird. Konkret ging es um die Frage, ob Lea-
sing-Sonderzahlungen, durch welche die 
laufenden Leasingraten gesenkt werden 
können bzw. konnten, zeitanteilig auf die 
Monate aufzuteilen sind oder bei einer Ein-
nahmeüberschussrechnung vollständig im 
Jahr der Zahlung zu berücksichtigen sind. 
 
Mit Urteil vom 12.3.2024 hat der BFH ent-
schieden, dass Leasing-Sonderzahlungen 
für ein anteilig betrieblich genutztes Fahr-
zeug unabhängig vom Zeitpunkt der Zah-
lung auf die jeweiligen Monate der Nutzung 
aufzuteilen sind, vorausgesetzt, die laufen-
den Leasingraten konnten hierdurch ge-
senkt werden, was vorliegend der Fall war. 
 
Zunächst sind einerseits die jährlichen Ge-
samtaufwendungen inklusive aller fixen 
Kosten und der Abschreibung festzustel-
len, hier einschließlich der anteiligen Lea-
sing-Sonderzahlung verteilt auf die Ge-
samtnutzungsdauer, sodann sind diese in 
einen betrieblichen sowie privaten Anteil 
aufzuteilen.  
 
Bei einem PKW ist der Aufteilungsmaßstab 
die Feststellung der beruflich und privat ge-
fahrenen Kilometer im Verhältnis zur Ge-



 

 

samtstrecke. Ergibt sich hieraus ein berufli-
cher Nutzungsanteil von unter 10 %, ist das 
Fahrzeug zwingend dem Privatvermögen 
zuzuordnen. Auch hierfür ist nach dem Ur-
teil des BFH nicht auf die zunächst beab-
sichtigte Nutzung abzustellen, sondern auf 
die tatsächliche Nutzung über den gesam-
ten Leasingzeitraum. Die Kosten für das 
Fahrzeug können in einem solchen Fall 
nicht als Betriebsausgaben geltend ge-
macht werden, sondern nur im Wege der 
Nutzungseinlage. Es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass der BFH im vorliegen-
den Fall nicht darüber entschieden hat, ob 
die Leasing-Sonderzahlung ggf. als vorab 
entstandene Werbungskosten auf der Ba-
sis einer beabsichtigten künftigen Nutzung 
in voller Höhe bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung hätte berück-
sichtigt werden können. Hierzu sollte die 
Beratung eines Steuerberaters eingeholt 
werden. 
 

4. Verlängerung der Tarifermäßigung 
für Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft 

 
Der Gesetzgeber hatte befristet bis zum 
Veranlagungszeitraum 2022 eine Tarifer-
mäßigung für Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft verabschiedet. Die Verlän-
gerung der Tarifermäßigung, welche rück-
wirkend ab dem Veranlagungszeitraum 
2023 befristet bis zum Veranlagungszeit-
raum 2028 gelten soll, hat der Bundestag 
am 5.7.2024 beschlossen. Der Bundesrat 
muss noch zustimmen, was bei Redakti-
onsschluss noch nicht der Fall war. 
 
Die Tarifermäßigung soll dergestalt stattfin-
den, dass Gewinne und Verluste eines  
3-Jahreszeitraums miteinander verrechnet 
werden können, und zwar die Veranla-
gungszeiträume 2023 bis 2025 untereinan-
der sowie die Veranlagungszeiträume 
2026 bis 2028. Für Landwirte im Sinne der 
EU-Verordnung soll die Regelung unmittel-
bar gelten, für sonstige Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft nach Genehmigung 
durch die Europäische Kommission. Dem 
Genehmigungsvorbehalt unterliegen Ein-
künfte aus Forstwirtschaft, Binnenfischerei, 

Teichwirtschaft sowie Fischzucht für die 
Binnenfischerei und Teichwirtschaft. 
 
Hintergrund der Regelung ist die Abmilde-
rung von Gewinnschwankungen infolge 
des Klimawandels bzw. der Witterungsbe-
dingungen. Der Bundestag und der Bun-
desrat müssen der Verlängerung der Ta-
rifermäßigung noch zustimmen. Zum 
Drucklegungszeitpunkt war dies noch nicht 
erfolgt. 
 
Bislang relativ unbeachtet geblieben ist ein 
Urteil des Niedersächsischen Finanzge-
richts vom 24.4.2024 (4 K 6/24), welches in 
einem anderen Klagezusammenhang Be-
denken gegen die Verfassungsmäßigkeit 
der Tarifermäßigung für die Land- und 
Forstwirtschaft festgestellt hat und einen 
Verstoß gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz sah. Die Revision wurde zuge-
lassen. Es wird an dieser Stelle hierüber 
künftig noch berichtet werden. 
 

5. Ist die Energiepreispauschale 
steuerbar? Revision beim BFH 
eingelegt 

 
Der Gesetzgeber hatte mit dem Steuerent-
lastungsgesetz 2022 eine Energiepreis-
pauschale (EPP) eingeführt, die Berech-
tigte in Höhe von 300 € erhielten. Im Gesetz 
ist die Steuerbarkeit der erhaltenen Zuwen-
dung geregelt. Je nach persönlichen steu-
erlichen Verhältnissen kann eine Steuer-
pflicht entstehen. Per Gesetz ist die EPP 
den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Tätigkeit bzw. alternativ den sonstigen Ein-
künften zugeordnet. 
 
Eine Vielzahl von Steuerpflichtigen wehren 
sich derzeit gerichtlich gegen eine Besteu-
erung der EPP. In einem der führenden 
Verfahren hat das Finanzgericht Münster 
(FG) am 17.4.2024 entschieden, dass die 
EPP einer Arbeitnehmerin steuerbar und 
steuerpflichtig bei den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit ist und dies 
auch verfassungsgemäß sei. Ob dies auch 
für Begünstigte gilt, die keine Arbeitnehmer 
sind und bei denen sich eine Besteuerung 
ggf. im Rahmen der sonstigen Einkünfte 



 

 

ergibt, hatte das Gericht nicht zu entschei-
den. 
 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat 
das FG die Revision zugelassen, welche 
beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt 
wurde. Eine Entscheidung ist noch nicht 
absehbar. Steuerpflichtige können bei ver-
gleichbarem Sachverhalt und noch nicht 

rechtskräftigen Bescheiden unter Hinweis 
auf das Aktenzeichen VI R 15/24 des BFH 
Einspruch einlegen und die Aussetzung der 
Vollziehung beantragen. Der Steuerberater 
ist der geeignete Ansprechpartner zur Klä-
rung der Angelegenheit. Eine etwaige 
Steuerersparnis fällt allerdings gering aus. 
 
 

 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 

12.8.2024 
Zahlungsschonfrist – 15.8.2024 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.8.2024 
Zahlungsschonfrist – 19.8.2024 

Sozialversicherungsbeiträge Abgabe der Erklärung – 26.8.2024 
Zahlung – 28.8.2024 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

seit 1.7.2024 =   3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 

1.7. – 31.12.2023 =   3,12 % 
1.1. – 30.6.2023 =   1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2024: Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März =118,6; Februar = 
118,1; Januar = 117,6 
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8;  
September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de – Konjunkturindikatoren – Verbraucherpreisindex 

  
 Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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